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Donnerstags den io July . Nr. » 8 .

A l l g e i- e Lues

Intellig enz - oder Wochenblatt
für sämtliche Hochfürstliche Badische Lande.

Fürstliche neue Verordnungen .

Heneralrescript an sammrliche Dber - und Aemter . 6e dato Larlsruhe den isten Februar

. . . 178Z . 1167 .

. f ■ Rrnsvmisnir - Taxsrdnung
( vefchluß .)

24) Wann es aber nur Zettel oder kleine
Schreiben an Temeindsvögte oder Stabhal -
tcr sind , vor das Stück —

17) Pro Aftuario , welcher regnl -iriter bey

der Erneurnnss - Anfnahnre unnöthig ist , da
die dabey nöthige Schreibercy von dem Bc-
rainigungs - Officianten selbst zu verrichten ,
oder von ihm der Scrident, , wann er eine »
bcyziehen will , aus seinen täglichen 2 fl . 3:0fr .
zu bezahlen ist , wird pasfirt 0

18) Ben Local Beaugenscheinigungsfallen
aber über gcmz strittige und gerichtlich zu
entscheidende Posten , wo ein Protocoll , so¬
mit eia Attuarins erforderlich , soll für den
beangenscheinigenden Richter, es fco dersel¬
be ein Ober - oder Unterämter exclufive

Protokoll und Urtel, die Gebühr mit täglichen 2fi. Zvkr.
und für den alsdann beyzuziehendm Actua -
rinm weiter nicht als — 1 fl. izkr .
passirt wcrdrn.

, y> Pro podliaatlone des Derains dem

ivkd.

2z> Bcraimgungs Bcysassen und Richter
sotten mehr nicht als 4 genommen werden ,
als benanntkich 2 eigentliche Richter , der
Ortsvogt »illd Stabhalter , oder die 2 erste
Ortsvorgesetzte , welchen täglich abgereicht
werden soll :
Dem Vogt , Schultheißen, oder sonst ge¬
nannten ersten Gemeinde Vorgesetzten
Statthalter oder ;>vcy Ortsvorgesetzten
Erste» Bcreinignngsrichter —
Dem zweytcn — —
und dem Dorfs - oder Amtsbotken

- 50 fr.
45 —
40 —
40 —
20 —

pubticirenden Beamten .
20) Dem dabey das Protokoll führenden

Ä &uarkx — —
21 ) Den 4 Berainignngs - Beysassen und

refp . Richtern , wie auch dem Dorf - oder
Amtsbetten , wann sie kostfrey gehalten wer¬
den , wegen Bepwokmung der Publikation

22) Eden diesen 4 Richtern und dem Bot¬
ten, wann sie bey der Berainigungs-Pnblica-
tio» auf ihre Kosten zehren müssen , ihre ge¬
wöhnliche Tagsgcbühr , wie unten noch lut»
Nwn . 25 Vorkommen wird , zusammen mit

23) Einkad - oder Einführungsschreiben ,
so viel deren nöthig , und im Conccvt vorgc-
wiefcn werden können , ftw icves cxpedirte
Stück , wame diese an Herrschaften oder der-

'klben Aemter gerichtet sind , —

also zusammen — zfl . 15 kr.
2 ff. zokr. Für icne Gänge ober halbe Tage aber , an

welchem der eine oder andre dem Geschäfft
1 fl. iz kr. nicht bcvgewohiit , sötte anch nichts angcfttzt

oder bezahlt werden . Und unter diesenTagS-
gedühren sotten auch die Augenscheine begrif- ^
fen feyn , welche hiernach zu einem ganzen

o oder halben Tag zu bezahlen kommen.
26) Soll diesen 4 Beysassen und Richtern

in so lang , als ihre Gegenwart dem Geschäft
nolhwendig , alttägltth zu einem Abendrrunck
auf irden Kopf i Maas nenen Wem und für

3 fl. 15 fr. 2 kr. Brod , dann ans den Amtsbottm eine
halbe Maas neuen Wein und 1 kr. Brod ab-
gercicht werdm , ivelches beyläufig auf jeden
Tag beträgt — — — 45 fr .

27 ) Haben diese Beysassen , Richter und
24 kr. der Bott , wann sie in jedem Ort selbst , wo



die Berainigung vorgeht , wohnhaft sich , für
eine weitereZöhrung ausser den fob Num. 25 .
gedachten Gebühren nichts zu fordern .

28) Dafern aber von einer andern benach¬
barten Gemeinde ein Ortsorgesetzter oder
Richter wegen eines Umstands zur Beraini-
gungsauskunst berufen werden müßte, und
derselbe auf Mittag seine Küche nicht wohl
mehr erreichen könnte , so foU demselben für
seinen Gang , Müh und Versäumniß , auch
Zehrung , des Tags abgegeben werden iss.

29 ) Pferdlohn und Futter für den dasBc-
rain verfertigenden Ofsicianten nach denen
zum Hin - und Hrrritt erforderlichen Tägen
soll besonders berechnet, und ohne Unter¬
schied , ob derselbe fahrt oder reitet , des Tags
bezahlt werden — — 1 fl.

30) Für die Observanzmäsige Mahlzeit und
Zehrung bey der BerainsPublication solider
Kosten niemals höher als der herrschaftliche
10 pro Ocntische Confirmatlonstap steigen , je¬
doch mit der Mäsigung , daß , wann das Be¬
kam über 400 fl . nach der fob Nr. 1 , be-

Larlsruhe . Da die Larharina Brauuin und die
Grüncmayerische Wittib zu Graben , um die Über¬
lassung des ihren zwey vor 30 Jahren nach Pensilva-
nicn gezogenen ledigen Schwestern , Nanrens Elisa und
Margaretha Lindin , angrfallcncn Vermögens gegen
Caution angcstanden haben , So werben beede letztere
oder deren allenfaüsig« Leibes - Erben in Gemäßheit
eines ergangenenFürstl. RegierungsDecket hiermit edic-
taliter unter Anberaumung eines Termins von sechs
Monaten & fob praejudicio , daß im nicht Erschei¬
nungs - Fall vor allhießigem Fürstl. Oberamt ihr Ver¬
mögen ihren nächsten Altverwandten erga cautionem
alsdann ausgefolgt werden solle andurch citirt und
vorgeladen . Carlsruhe den 2otcn Iuny 1783 .

Hochfürstl . Markgräfl. Lad . (vberamr allda .
Müllheim. Demnach Johannes Lobin Wcber-

Handwercks , welcher zu Thicngen hiesiger Hcrrschafft
den 2iftcn Januar 1732 gcbohrcn :, und sich anno
1762 zu Baar im Eisaß häuslich niedergelassn , nach
Verfluß dreyer Jahren aber wieder von seiner Frau
wrgbegeben , nun feit 16 Jahrm nichts mehr von
sich hat hören lassen , immittelst aber demselben bey
ftiner Eltern Vermögens - Uebergabe einiges Vermögen
von ertlichen hundert Gulden zugefallen ist , um wel¬
ches sich thcils fein , zurückgelassenes Weib , theils seine
Anverwandte , melden ; als wird er , Johannes Ro¬
hm , oder wer fein rechttuasiger Lcibeserl» wäre , hie-

merktcn Anfchlagungsart jährlich ertragen
sollte , derjenige , so berainigen läßt , mehr
als 40 fl. Mahlzeitkosmi nicht schuldig ftyn
soll.

3 >) Soll der Parthry, welche berainigen
läßt , vollkommen freu stehen , ob sie die aus
dem erneuerten Berain zu verfassende Ein- i
zungsregister , Colligcndcn und repertona >
selbst , oder durch den rcnovirenden Offi-
cianten oder durch jcniand anders zur Ver¬
fertigung dringen will , welch letzterer die¬
se Arbeit , welche eigentlich zrir Berains Er¬
neurung nicht mehr gehört , noch einen Be-
standskhcil dcrseiben ausmacht , als ein
Recht zu fordern nicht befugt seyn soll .

Wir befehlen Euch andurch , daß ihr euch in allen
- er inn - oder ausländischen Stifter , Gemeinden oder
Privatpersonen vorkommcnden Berainsgefchäften nach
diesem Tarif pünktlich richten , in allen hierdurch nicht !
bestimmten oder geänderten Fällen nach bei « vorhin er- !
gangcncn Verordnungen allgemein achten sollet . Wir '
versehen Uns dessen , und verbleiben euch in Gnaden
wohl beygcthan . Gegeben Carlsruhe ur fopra. l
edidtales . 1
durch öffentlich ein für allemal vorgeladen , binnen zMonaten von dato an , sich hier bey Oberamt um be¬
fragte Erbschaft entweder in Person oder durch ge¬
nugsam Bevvllmächligten geziemend zu melden , und
zur Erbschaffrs - Ansprache die gehörige Legitimations-
Urkunden zugleich beyzubringcn , immaffen widrigen¬
falls das Vermögen nach Masgab Fürstll Landrcchts
verthrill werden solle . Signatum Müllheim den
sgften Inn . 178z.

Hschfürftl . Markgräfl. Lad . (vheramt allda.
Lmmendingeu . Rachdcme Philipp vstkmar ein

von Alsfeld aus Hessen gebürtiger Strumpfwirker
Gesell, der einige Zeit hier in Arbeit gestanden , gleich
darauf als er von Katharina Riesin von hier
zum Schwangerer und Batter ihres unehl . gebohrnrn
Kindes angegeben worden von seinem Meister heimlich
entwichen , und man bishcro seinen Aufenthalt nicht
ausforschcn können. Als wird derselbe in Gcfolg er¬
gangenen hohen Rcgirrungs Befehls hiemit dergestalten'
edictaltter citirt und vorgeladcn , daß er a dato an ,
binnen 6 Wochen wovon ihm 2 für den ersten 2 für
den andern und 2 für den 3ten und letzten Termin
anbcraumt werden, vor hiesigem Obcramt erscheinen
und über die ihm gemachte Anklage sich verantworten,
mdrigenfalls sich aber gewärtigen solle , daß er auch
in dieser seiner rtcn Unzuchts Sache »vahrend seinem
hiesigen Atssenthait , in Contumaciam pro patre chnrü



cum anaeais erkannt werden wird . Signatum Em -

mcndingm den 2ztcn Iuny 17 - 3 .
Hochfürstl . Markgräfl Bad . Mberamt der Mark -

grafschafl Hoabcrg allda .

Ettlingen Johannes Seidtner der bereits vor

40 . ayrcn in ftemde Kriegsdienste getrenene von

Malsch gebürttige Burgers Sohn , wird zufolg ergan¬

genen Hochfürstl . Regicrungs Decrck , dergrstaitcn rvic -

taMcr vorgeladen , daß binnen einem vier,c1 Jahr da¬

hier bey Fürstl . Amt sich stellen , oder gewärtigen solle

daß sein in Pflegschaft sichendes auf 60 fl . sich belau¬

fendes Vermögen , seiner Schwester , auf derselben

ge,che .,encs Ansuchen gegen Canriou extrahirt werden

solle . Signatum Errungen den zosten Iuny 178z .

Hochfürstl . Markgräfl . Bad . Amt allda .

Lttl ngcn . Nach Maßgab eingelangten Hochfürstl .

Regierungs Decrct wird der in fremde Kriegsdienste

gerre .lene Laspar Oehrle von Ettlingen andurch cdic«

taliter vvrgeladcu und ihm eine Frist von 3 Monath
anberaumr , :n weicher derselbe erscheinen , und feines
Ausstütts halber sich verantworten oder gewärtigen

solle , daß sein Vermögen consiscirt und er der Fürstl .
Landen werde vermiesen werden . Signatum Ettlingen
den zosten Iuny 178z .

Hochfürstl . Markgräfl . Bad . Amt allda .
Ettlingen . Der schon vor zwey Jahren ausgclret -

tene Leibeigene ledige Burger «sohn Franz Joseph
Rühn von Mörsch wird zufolg cingelangten Hochfürstl .
Regrcrungs Befehl , dergestalten ed claiicer vorgriaden
daß er binnen z Monaten , >vozu ihme ein Monath
vor den ersten einer vor den zweyicn und einer vor
den dritten anbcraumt wird , sich vor hiesigem Amt

stellen , und seiner Austrertung wegen Red und Ant¬
wort geben widrigenfalls aber gewärtigen solle , daß
sein Vermögen confisclrt , und er der Fürstl . Landen
verwiesen werden solle. Signatum Ettlingen den

zosten Iuny 178z .
Hochfürstl . Markgräfl . Bad . Amt allda .

Eberstein . Der vor kurzem wegen Schulden und
Belrügcrcyen ausgetreltcncOehlmKer Josehp Schmal¬

holz von Michelbach wird zufolg eingelangten Hoch - .
fürstlichen RegierungS Befehl andurch edictaliter vor -

geladen , und demselben zu Erscheinung und Rechtfer¬

tigung auch Vernehmlassung über seine Schulden eine

Frist von 6 Wochen unter der Bedrohung anbcraumt

daß im Ausbleibungsfall er die Landesverweisung zu

gewarten habe , und in Ansehung deren gegen ihm

gemacht werden Forderungen das
'

rechtliche in Cuntu -

matiam werde sürgekchrt werden . Signatum Gerns¬
bach den 8tm Iuly , 78z . .

Hochsürsrt . (vbcramt der Grafschaft Eberstein .
Rodalben . , Auf cingelangten Hochfürstlichcn R <-

gienmgs - Verfügung wird hiermit des Balzer Stad¬

lers Ehefrau Francisca gebohrne Hauckin , welcher

dcrmaliger Aufenthalts - Ort ohnbekannt , edictaliter

citirt , daß , wann sie wegen deS von dem verstorbene »

Herrn Amtmann Daurieux allhier allhier bereits den

izten Iuny 1772 . auf ihre hiesige Erbschafts - Geldern

einpetrwten Arrests ad 26 fl. 19 kr . Klagde führen

wolle , sse solche in Zeit 6 Wochen unter dein xrsejn .

d \z bey allhiesigem Amt einbringcn solle , daß andern¬

falls sie darmit nimmermehr werde gehöret , und de¬

nen Amtmann Daurteuxischen Erden solche 26 fl .

29 kr. extrahirt werden. Decretum Rodalben den zo .

Iuny 178z .
Hochfürstl . Markgräfl . Badisches Amt hieselast .

Rodalbrn . Nachdcme Ferdinand Stadler , leib¬

eigener Burgers Sohn von Clausen sich bereits vor

15 Jahren in auswärtige Kriegsdienste ohne Landes¬

herrliche Erlaubnuß begeben , als wird derselbe auf

ergangenen Hochfürstlichen Regierungs - Befehl andurch

edictaliter & peremtorie citirt , daß er sich in Zeit z

Monat vor allhiesigem Amt . stellen , und sich wegen

fnines Austritts gehörig verantworten , andernfalls
aber gewärtigen solle , dvß er des Lands werde ver¬

wiesen , und fein Nahmen an den Galgen ge¬

schlagen werden . Decrerum Rodalben den zosten

Iuny » 783 .
Hochfürstl . Markgräfl . Bad . Amt hieselbst .

Ebersteln . Ueber das Verschüttete Vermögen des
ausgctrettencn Joseph Schmalholzer gewesener Oehl -
müllers zu Michelbach ist von Hockfürstlier Regierung
der Gannt Proceß erkannt und zur liquidation auch
allenfalsigcm Vorzugsstreit Dienstag den dieses
anbcraumt . Wer demnach etwas an demselben zu
fordern hat , solle sich gedachten Tags in der Amt -
Ichreiberey dahier ensindcn , oder er wird nicht mehr
-gohörrt werden . Signatum Gernsbach den 8ten
Iuly 1783 .

Hochfürstl . Oberamt - er Grafschaft Eberstein .

(öerichrticde lTkorificartonen .
Birkrnfeld . Zur Liguidirnng derer Schulden des

Jerg peterj und Phitrpp Jacob Bekkers , Johan¬

nes Birkenmeyers von Auswcilcr , Friedrich
Schmidts , Peter Schmidts , Ludwig Röllgs , Jo¬

hann Peter Schneiders des jungem , Jcrg Jacob

Buß , Jerg Otto Schmidts , Bernhardt p,e «fcrs
und Lhristoph Rnielings von Rohnn , ist Terminus

wegen der z erstem von Ausweiler auf Mittwoch den

szsten Iuly d . I . und wegen der 8 letztem auf Frey¬

lag und Samstag den 2 -zsten und rösten Iuly festge¬

setzt. Es wird also zu jedermanns Nachricht bekannt



1<macht daß deren Gläubig« sub poeim praelufi S '.rf
bemcldte Zeit wegen den z erster,, dey hiesige », Ober-
«mt , wegen der 8 leztcrnaber p, Rohne vor dem sich
daselbst einfindcnden Oderamts Actnario ihre Forde¬
rungen eingebcn liquidiren sollen. Signatum Birkcn -
feld den 2,sren Juny 1783.

Hochfürstl. Markgräfl. Bad. Gberamt allda.
Dur lack' Wer an den schon vor IQ Jahren ver¬

storbenen und in die Ganth gerathenen hiesigen Bur¬
ger und Apothecker wolfgang Häuter eine Forde¬
rung zu 'machen hätte soll diese in Gcmäshcit , gnädig¬
ster Verfügung vom i8ten lruju« HRN . 6724 . ck-
»ovo ,nieder liquidiren , da die vorherige Liquidations-
Acten ab Händen gekommen» und wird Terminus
ad liquidandum & certandum fuper jure prioritatis
fub pcena proechifi auf den 7 teil August a . e. hiermit
anberaurnt wird . Dmlach den s8sten Jmr . 178z .

Vigore ComaiilUo-nis.
Sradlfchreibcr Schäfer.

Ettlingen. Alle diejenige ivelche an den entwiche¬
nen hiesigen Burger und Weisgerber Martin wirk
etwas rechtmäßiges zu fordern haben» sollen sich Don¬
nerstag den , 7«» Iuly zur Liquidation und Priori-
taets Handlung ans allhiesigem Rathhans um so ge¬
wisser einsindcn» als dieselbe nach der Hand nicht

Iustitzl
Bühl . Vermög eingelangten gnädigsten Straf

Rescripts vom gten Juny d. I . ^HRN . üiK6 . . ist
Alois Sreperer lediger Bürgers e^vhn von Otters -
wcuer wegen verübten Wagen - Winden Diebstahl zu
««ncr halbjährigen Zuchchariß. Straf« mit Willkomm

Sachen so zu
Larlsruhe . Ju des Karners hintern Behausungin der Waldhorngaß » ist der gaiize obere Stock zu

verleihen » bestehet in z Zimmern , Kuchen, eine Kam¬
mer auf drm. Speicher » verschlossenen Hvlzrenns» und

mehr sollen gehört sondern mit ihren Forderungen ab-
gewiescn werden. Signatum Ettlingen den ytcnIi 'iy , 783-

Hockssürstl. Markgräfl. Bad. Amt allda .Skr '» . Alle diejenige welche an den vor einigen
Wochen entwichenen Michael Fahrer Burger Mid
Watdschüz zn Wößingen etwas rechtmäßiges zu erfor¬
dern habe» , sollen Dtontag den aZtcn dieses Moaaihs
bey der vergehenden Schuldenlignidation bey Verlust
ihrer Forderungen in Wößingen auf dem Rathhauß
erscheinen solche gehörig liquidiren , und den Beweist
derselben zugleich mübringcu. Stein den rten Iuly
1783-

Hochfürstl. Markgräfl. BadischesGber- und Amt.
pforzlxim . Wer an die in Gannt gerathene pl' i-lipv Hokkersschrn Ehcll'ute von Dietlingen eine recht¬

mäßige Forderung zu machen hat , solle sich Dienstagsden nytcn dieses Monaths , Vormittags bey früher
Tageszeit , vor dahiesigcm Oberamt einfiudcu «nd
seine Forderung nebst deren suchenden Vorzug , unter
Vsrweißuug der allenfalls in Händen habenden schrift¬
lichen Beweißcn, fub poena praecluß darlhun. Pforz¬
heim den 8tcn Iuly 178z.

Hochfürstliches ivbrramk alld «.

Sa eben.
«nd Abschied , auch zu Bezahlung deren Untcrsnchmtg
Kosten vrrurtheiiet, und anheute an den Ort seiner
Bestimmung abgcführet worden . Signatum Bühl
den 2ten Iuly 1783.

Hochfürstl. Markgräfl . Badisches Amt allda »
Verleihen sind .
Gcdraiich des Wafch - und Backhauses ; es kan auch
für ledige Leute vertheilt werden ; und ist bis den
LZsten Iuly zu beziehen.

Sachen jo zu verkauffen find .
Larlsnche. Beym Rathsverwandten nnd Cafte- Mist - und Wachhotter- Geist pt haben , der Krug grSchenk Richter» ist ftifch verfertigter Anis - Kem- 48 Kreutzer.

Personen , so ihre Dienste antragen .
(Karlsruhe . Elisabeth Kornin., welche ttr Stras- jedermami irtn sehr billigen Preis zu eontentiren sic

dnxg Flor und Blonden arifZ neu zu Wäschen gelernt, wohnet in der Cronengaß in des Jud David Meyers
trägt ihre Dienste hiedurch au » mit der Versicherung Hauß.

Promotionen .
Seremffimus hüben gilädigff geruhet, dem Hofgärtner bey der

zu Ettlingen Herrn Philipp Earl Enslin die erledig- stellten Hernn Lhristian Friedrich Männing als
er Hofgärlnerey Rastatt , und die Hosgärtnerey Ett-
lchgen dem bishero auf der Favorite gestandenen Hof-
-ärmer Herrn Larl Hild zu übertraM » auch de»

hiesig Fürstlichen Kuchengartnerey angc«.

würküchen Fürst!. Gärtner m Höchstdero Dienste oufc
zunchinen. :

!
t


	[Seite 108]
	[Seite 109]
	[Seite 110]
	[Seite 111]

